
 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 285/2009/APP/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 02.03.2009
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 12.03.2009 öffentlich 
 
Bebauungsplan Nr. 20 "Hasenkamp" 
hier: Befreiung von der Firsthöhe 
 
Sachverhalt: 
Für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Appen Nr. 20 wurde ein 
formloser Befreiungsantrag gestellt. Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung einer 
Lagerhalle mit einer Firsthöhe von 11m für die Unterbringung von Lagercontainern. Die 
Überschreitung der vorgegebenen Firsthöhe wurde hiermit begründet. Es handelt sich um eine 
Spedition für Umzüge und Transporte. 
 
Stellungnahme: 
Bei Betrachtung des Lageplans ist der Verwaltung aufgefallen, dass die Halle offenbar 
außerhalb der Baugrenzen in unmittelbarer Nähe zum Knick errichtet werden soll. Der 
Knickschutzstreifen ist hier in jedem Fall beachtlich. Für die Überschreitung der Baugrenzen 
wäre ebenfalls eine Befreiung notwendig.  
Die Firsthöhe ist im Plangebiet mit 9m festgesetzt. Ob die Gemeinde einer Überschreitung der 
maximalen Höhe zustimmen kann, ist im Bauausschuss zu beraten. Ob bei positivem 
Einvernehmen der Gemeinde im Bauantragsverfahren die beantragte Abweichung genehmigt 
wird, ist jedoch fraglich, da es sich hier um eine erhebliche Abweichung mit städtebaulicher 
Relevanz handelt. 
 
Hinweis der Verwaltung:  
Die personenbezogenen Daten wurden aus den Unterlagen entfernt. Sofern diese durch die 
Verwaltung oder den Bürgermeister mitgeteilt werden sollen, ist über den Antrag im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten.  
 
 
Finanzierung: 
Entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss beschließt: 
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Dem Antragsteller wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Appen 
Nr. 20 in folgenden Punkten erteilt: 

1. Überschreitung der zulässigen Trauf- und Firsthöhe bis zu einer Gesamthöhe von 
11m. 

2. Überschreitung der nördlichen Baugrenze unter Beachtung des im Bebauungsplan 
festgesetzten Knickschutzstreifens. 

  
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
Anlagen: 

- Antrag 
- Lageplan 
- B-Planauszug 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 284/2009/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 27.02.2009
Bearbeiter: Jennifer Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 12.03.2009 öffentlich 
Hauptausschuss der Gemeinde Appen 17.03.2009 öffentlich 

 
Zuschussantrag der Lebenshilfe für Sanierungsmaßnahmen am heilp. 
Kindergarten in Appen-Etz 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 26.02.2009 
wurde von Herrn Brodersen der nun vorliegende Zuschussantrag bereits angekündigt. 
 
Der Antrag der Lebenshilfe ist als Anlage beigefügt. Aus dem Antrag ist ersichtlich, dass die 
Erneuerung der Fenster und Türen sowie die Wärmedämmung der Außenfassade ein 
Gesamtvolumen in Höhe von 98.000 € umfasst.  
 
Bei den Beratungen über die Dachsanierung wurde ein Beteiligungsschlüssel von 59,5% 
zugrunde gelegt. Dies ist das Verhältnis der Elementarplätze zu den gesamten 
Betreuungsplätzen in der Einrichtung. Demnach würden für die Gemeinde Kosten in Höhe 
von 58.310 € entstehen. 
 
 
Stellungnahme: 
 
Bei den vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich um energetische Maßnahmen. Diese 
könnten im Rahmen des Konjunkturpaketes II als förderungsfähig anerkannt werden. Die 
Modalitäten für die Verteilung der finanziellen Mittel liegen jedoch noch nicht vor. 
  
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2009 nicht zur Verfügung und 
müssten im 1. Nachtragshaushaltsplan bereit gestellt werden.   
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / der Hauptausschuss beschließt: 
 

1. Der Antrag der Lebenshilfe wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

2. Zunächst sollen die Förderrichtlinien für das Konjunkturprogramm II abgewartet 
werden. Sollte sich aus den Richtlinien ergeben, dass eine Förderung möglich ist, ist 
durch die Lebenshilfe zunächst ein Förderantrag aufgrund der bereits erfolgten 
Ausschreibung zu stellen. 

 
3. Sollte ein Förderantrag nicht möglich sein oder abgelehnt werden, wird einer 

überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 58.310 € zugestimmt.  
 
  
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Lebenshilfe vom 27.02.2009  
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